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AufG 1992 §6 Abs1 idF 1995/351;

AufG 1992 §6 Abs2 idF 1995/351;

AVG §13;

VwRallg;

Rechtssatz

Ein Verlängerungsantrag nach dem AufenthaltsG 1992 ist darauf gerichtet, unmittelbar anschließend an die zuvor

erteilte Bewilligung eine weitere, in die Zukunft reichende Aufenthaltsbewilligung zu erlangen. Ein Erstantrag hingegen

hat die Erteilung einer in die Zukunft gerichteten Aufenthaltsbewilligung ohne Rückwirkung, sondern (lediglich) mit der

Wirkung ex nunc (dh ab dem Zeitpunkt der Bescheiderlassung) zum Ziel. Daher stellt ein Erstantrag im Verhältnis zu

einem Verlängerungsantrag, betrachtet man das mit diesem Antrag erreichbare Ziel, ein Minus dar, weil bei einer

Erstantragstellung eine Aufenthaltsbewilligung für einen geringeren Zeitraum als bei Verlängerung einer Bewilligung

erteilt werden kann. Dies bedeutet aber, daß ein als Verlängerungsantrag bezeichneter Antrag auch die Erteilung einer

erstmaligen Aufenthaltsbewilligung möglich macht, da das mit dem Verlängerungsantrag ausgedrückte Begehren das

mit einem Erstantrag erreichbare Ziel mitumfaßt. Der bloße Umstand der Bezeichnung eines Erstantrages als

Verlängerungsantrag trägt die Abweisung des Antrages somit nicht.
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